
GOZ & BEMA

Am 31.12.2014 verjähren Hono-
raransprüche der Zahnärzte ge-
gen ihre Patienten aus dem Jahr 

2011. Durch eine Mahnung, sei sie schrift-
lich, mündlich oder per Einschreiben, kann 
der Eintritt der Verjährung nicht verhindert 
werden.
Daher ist es ratsam,
•  alle Forderungen aus dem Jahr 2011 zu 

prüfen und gegebenenfalls
•  einen gerichtlichen Mahnbescheid zu be-

antragen oder
• Klage zu erheben.

Ich möchte einen Sportschutz planen. Ist 
dieser noch immer als Verlangensleistung 
zu berechnen?

Beim Sportschutz ist an die vorherige Ver-
einbarung, den HKP nach § 2 Abs. 3 GOZ, 
zu denken. Für das Eingliedern des Sport-
schutzes selbst ist dabei eine Analogge-
bühr zu wählen (z. B. 7000 oder 7010). 
Dazu kommen die Abformmaterialien und 
die anfallenden Laborkosten. Bei der Be-
rechnung muss der Leistung der Hinweis 
„Verlangensleistung“ angefügt werden. Ob 

Umsatzsteuer zu berechnen ist, wäre 
mit dem Steuerberater zu klären.

Immer für Sie da: Ihr GOZ-Referat
der Zahnärztekammer Berlin
Susanne Wandrey, Daniel Urbschat
und Dr. Helmut Kesler

Wir beantworten gern
auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248
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Die GOZ-Frage des Monats

Berechnung eines Sportschutzes

Unterbrochen wird die Verjährung, wenn 
der Patient Ihren Honoraranspruch aner-
kennt (z. B. durch Abschlagszahlung, Si-
cherheitsleistung). Dann beginnt die drei-
jährige Verjährungsfrist von diesem Tag an 
erneut zu laufen.
Ist ein Honoraranspruch rechtskräftig durch 
das Gericht festgestellt worden, z. B. durch 
ein Urteil, verjährt der rechtskräftig festge-
stellte Anspruch erst nach 30 Jahren.

Dreijahresfrist bei Honoraransprüchen

Alle Jahre wieder – Verjährung

Ihr GOZ-Referat der Zahnärztekammer Berlin
Daniel Urbschat, Susanne Wandrey und 
Dr. Helmut Kesler
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